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RATGEBER

Die Bank gibt Auskunft

Kapitalauszahlung
Da zc/z zzn Frü/z/a/zr 7994 pezz-
szozzz'erf zzzerrfe zzzzd raz'c/z zzor drei
/a/zrezz /zzr die KapzïaZazzsza/z-
Zzzzzg ezzisc/ziosserz /zafee, fez'zz zc/z

/zezzfe zzzzsic/zer gewordezz, od
dies der ric/ziz'ge Weg sei. /zz

Verzzzögezzs/ragezz fezw. Azz/agezz
fez'zz ic/z zzz'c/zf feesozzäers zzersieri.

/zz 40 /a/zrerz /zarter Arfeez't z'sf

doc/z eizze /züfesc/ze Szzzzzzzze zu-
sflzzzz7zezzge/zoz7zz7zezz. Fz'zz Rz'sz'/eo

zzzöc/zte z'c/z Fei Azz/agezz zzer-

zzzez'dezz. Nüc/zsies /a/zr er/za/te
ic/z eizze Kapz'ta/azzsza/z/uzzg »ozz

Fr. 400000.-. Das Verzzzögezz fee-

trägt /50 000 Frazz/eezz. Ffz'zzzzz

feozzzzzzt /'ä/zrZz'c/z eizze AF/V-
F/zepaarrezzte zzozz Fr. 33840.-.
Der zzzsätz/z'c/ze Kapz'taZfeeäar/

aus dezzz Verzzzögezz feeträgt
Fr. 77000.-. Meizze Fragezz: Wz'e

/zoc/z z'si die SieuerfeeZasZuzzg feez'

Fapz'iaZausza/zZuzzg? Wie zzzuss

zzzazz »orge/zezz feez' der Verzzzö-

gezzsazzZage (o/zzze RisifeoJ? Fözz-

zzezz wir zzziZ dieser ÜfeerZeguzzg

efeezzsoguZ exisiierezz, wie wezzzz

zzzazz Fezziezzfeezüger wäre?

Zu Ihrem Entscheid, die

Kapitalauszahlung zu wählen,
kann ich Ihnen nur gratulieren.
Bei der Umwandlung von
Kapitalbeträgen in lebenslängli-

che Renten geht man nämlich von
einem sehr «konservativen»
durchschnittlichen Zinssatz von
ca. 3,5% pro Jahr aus. Im Alter
von 65 Jahren ergibt das unter
Berücksichtigung des Kapital-
Verzehrs einen Jahresbetrag von
7,2%; in Ihrem Fall also 7,2%
von Fr. 400000 - Fr. 28800.-.
Will man noch eine Witwenrente
für die Ehefrau einbauen, so sind
dies, je nach Alter Ihrer Gemah-
lin, noch weniger. Beim Ableben
ist das Kapital verbraucht. Das
heisst, dass den Erben nichts
mehr bleibt. Bei einer möglichst
vorsichtigen «konservativen»
Anlage der Kapitalauszahlung
können Sie heute mit einer jähr-
liehen Verzinsung von ca. 5%
rechnen. Das ergibt für Sie auf der
Basis von Fr. 550 000- (Ver-
mögen und Kapitalauszahlung)
Fr. 27 500- pro Jahr. Davon
geht allerdings im ersten Jahr
die Verrechnungssteuer von 35%

Fr. 9625.-) ab, die Sie aber mit
einem Jahr Verzögerung zurück-
erhalten. Damit können Sie, zu-
mindest in den ersten Jahren, den
zusätzlichen Einkommensbedarf
abdecken, ohne das Kapital «an-
zuknabbern». Einen Kapitalbe-
trag können Sie später jederzeit in
eine lebenslängliche Rente um-
wandeln, wobei der Umwand-
lungsfaktor wegen der abneh-
menden durchschnittlichen Le-

benserwartung zunehmend gün-
stiger wird. Was die Anlage der
freiwerdenden Mittel betrifft, las-

sen Sie sich am besten von Ihrer
Bank beraten. Sie können auch

von anderen Banken «Konkur-
renzofferten» einholen. Beginnen

Sie mit diesen Recherchen recht-
zeitig, d.h. einige Monate bevor
der Betrag fällig wird. So wissen
Sie am Tag X genau, was Sie tun
werden. Die Besteuerung von Ka-
pitalauszahlungen ist von Kanton
zu Kanton verschieden. Der Kan-
ton Zürich beispielsweise ist in
dieser Beziehung sehr grosszügig.
Der Steuersatz berechnet sich
nach der Progressionsstufe, die
bei einer Umwandlung in eine
Rente zur Anwendung käme. Das

übrige Einkommen wird bei der

Berechnung dieses Satzes nicht
mit einbezogen. Versäumen Sie

nicht, auf den Tag Ihrer Pensio-

nierung bei der Steuerbehörde
eine Zwischenveranlagung an-
zufordern, da für Sie ab diesem

Datum eine spürbare Einkorn-
menseinbusse eintreten wird.

HAUSBETREUUNG
24 Stunden

und

PFLEGEN
betagte, ältere und spitalent-
lassene Menschen zu Hause

• Pflege und Betreuung
• Haushalt, Einkauf, Kochen
• Putz- und Gartenarbeit

Tag und Nacht sowie an
Wochenenden und Feiertagen

Hausbetreuungsdienst für
Stadt und Land AG

Telefon 155 27 17
verbindet Sie in die
entsprechende Filiale
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